
 

Händlerzulassung Info-Blatt 

o 

Neues Service-Angebot der Kfz-Zulassungsstelle 
für Händler und Zulassungsdienste 
 
Zum 1.2.2010 wird in den Kfz-Zulassungsstellen des Kreises Unna in Unna und Lünen ein neuer Service für Händler 

und Zulassungsdienste eingeführt, um lange Wartezeiten zu vermeiden und Bearbeitungszeiten zu optimieren. Zu-

nächst wird die Möglichkeit eingeführt, Zulassungsdokumente zu bestimmten Zeiten in den Zulassungsstellen ab-

zugeben und zu einem späteren Zeitpunkt die fertig gestellten Zulassungen, Außerbetriebsetzungen und andere 

Zulassungsangelegenheiten wieder abzuholen. In einigen Monaten soll es zudem ermöglicht werden, auch außer-

halb der Öffnungszeiten Zulassungsdokumente in einen speziellen Briefkasten an den Kreishäusern in Unna und 

Lünen einzuwerfen.  

 
 
Abgabe- und Fertigstellungszeiten 
 
Abgabe von 7.30 bis 8.00 Uhr - Abholung ab 11.30 Uhr 

Abgabe von 8.00 bis 11.00 Uhr - Abholung ab 15.30 Uhr  

     Nur an Tagen mit Nachmittags-Öffnungszeiten 
 
Organisatorisches 
 
Die Beteiligung an diesem Verfahren ist für Händler und Zulassungsdienste immer dann möglich, wenn sie mindes-

tens drei Zulassungsverfahren gleichzeitig vorlegen. Allen Händlern und Zulassungsdiensten, die daran interessiert 

sind, an diesem Verfahren teilzunehmen, werden spezielle Dokumententaschen sowie Laufzettel und Zulassungsan-

träge in ausreichender Anzahl ausgehändigt. In diese Dokumententaschen werden jeweils bis zu fünf Zulassungs-

vorgänge eingelegt, ein Laufzettel ausgefüllt und in das Sichtfenster der Dokumententasche eingelegt. Alle Zulas-

sungsvorgänge in einer Dokumententasche (dazu zählen auch Außerbetriebsetzungen, technische Änderungen oder 

Halteränderungen) müssen deutlich voneinander getrennt werden. Zu jedem Verfahren muss ein Zulassungsantrag 

ausgefüllt werden. Dieser Antrag enthält Eintragungsmöglichkeiten für alle Angaben, die in den verschiedenen Zu-

lassungsverfahren erforderlich sind, also Vollmacht, Lastschrifteinzugsermächtigung, Verlusterklärung zur Zulas-

sungsbescheinigung Teil I, Erklärung zur Außerbetriebsetzung usw. Die Anträge werden in der Zulassungsstelle bis 

zum Abholtermin bearbeitet. Bezahlung und Siegelung der Kennzeichenschilder erfolgen bei Abholung.  

 

Es können nur Zulassungsanträge bearbeitet werden, die mit vollständigen Unterlagen und allen erforderlichen Un-

terschriften versehen sind. Fehlende Dokumente oder abweichende Angaben und Unterschriften führen zur Ableh-

nung der Bearbeitung.  

 

Sollte Interesse daran bestehen, an diesem Verfahren teilzunehmen, dann können die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in den Zulassungsstellen weitere Auskünfte erteilen und die benötigten Dokumententaschen und Vordrucke aus-

händigen. Telefonische Anfragen oder Anfragen per email sind zu richten an  
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